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Der Abschnitt „Prüfung von Leitungs-
anlagen“ wurde bereits bei der Überar-
beitung der TRGI 2008 neu struktu-
riert und um den Abschnitt 5.6.4.3 
„Gebrauchsfähigkeitsprüfung“ erwei-
tert. Seitdem wird auf die Anforderun-
gen für die Prüfung von Leitungsanla-
gen umfassender eingegangen. Auf-
grund wiederholter Fragestellungen an 
den DVGW zum Abschnitt „Wiederin-
betriebnahme von Leitungsanlagen“ 
erfolgte eine erneute Überarbeitung 
und komplette Neustrukturierung so-
wie eine inhaltliche Erweiterung der 
beiden Abschnitte.

Prüfen vor Inbetriebnahme

Aus praxisorientierter und detaillierter 
Betrachtung von Tätigkeiten an der 
Leitungsanlage durch den Installateur 
ergab sich eine erweiterte Spezifikation 
der erforderlichen Prüfungen vor der 
Inbetriebnahme einer Gasleitung 
(Abb. 1). Insgesamt betrachtet, sorgt 
der erweiterte Detaillierungsgrad für 
mehr Klarheit im Sprachgebrauch und 
reduziert die Gefahr möglicher Fehlin-
terpretationen.

Instandsetzung, Änderung  
oder Erweiterung kurzer Leitungs-
abschnitte

Besonders häufig werden in der Gas-
hausinstallation Instandsetzungsar-

beiten von geringem Umfang, wie  
z. B. der Austausch von Formstücken 
oder Bauteilen, durchgeführt (Abb. 2). 

Je nach Lesart und Interpretation der 
TRGI 2008 wäre die Dichtheitsprü-
fung mit 150 hPa zum Nachweis der 
Dichtheit des von den Eingriffen be-
troffenen Leitungsabschnittes erfor-
derlich gewesen. Diese Prüfung ist in 
der Regel jedoch nur auf den gesamten 
Leitungsabschnitt durchführbar. Da-
durch würden aber auch Teile der Lei-
tungsanlage in die Prüfung mit einbe-
zogen, die vom Eingriff nicht betrof-
fen waren. Der Fachmann vor Ort 
musste sich in der Folge immer wieder 
mit der Frage „Wie prüfe ich diese Gas-
leitung?“ befassen. Um den Interpre-
tationsspielraum zu minimieren, 
blickte das Fachgremium nach Europa: 
Hier wurden Ansätze für eine Harmo-
nisierung der TRGI 2018 mit der  
DIN EN 1775 aufgezeigt.

Überarbeitung und Konkretisierung 
des Abschnitts 5.7 „Inbetriebnahme der Leitungsanlage“ in der 
DVGW-TRGI 2018

Aufgrund unterschiedlicher Randbedingungen, verbunden mit einer praxisgerechten Handhabung der 

DVGW-TRGI 2018, hat der PK-2-3-7 „Leitungsanlage“ eine neue Aufteilung des Abschnitts „Inbetrieb-

nahme der Leitungsanlage“ erarbeitet und dem TK-2-3 „Gasinstallation“ vorgestellt. Die Unterteilung 

erfolgte gemäß den Arbeitsabläufen in die Abschnitte „Prüfung der Leitungsanlage vor Inbetriebnah-

me“ und „Einlassen von Gas“. Im Rahmen der Fachberichtsreihe zur DVGW-TRGI 2018 werden die 

wesentlichen Neuerungen nachfolgend näher betrachtet.

von: Holger Schröder (rhein ruhr partner Gesellschaft für Messdienstleistungen mbH)

Abb. 2: 
Schematische 
Darstellung 
einer 
Gasinstallation

•  neuverlegte Leitungsanlagen (5.7.1.1)

•  stillgelegte Leitungsanlagen (5.7.1.2)

•  instandgesetzte oder geänderte 

Leitungsanlage (5.7.1.3)

•  Instandsetzung, Änderung oder Er-

weiterung kurzer Leitungsabschnitte 

(5.7.1.4) NEU

•  Instandsetzung durch Austausch 

von Bauteilen und/oder Rückbau 

von Anlagenteilen (5.7.1.5) NEU

•  Wiederverbindung Hausanschluss 

(5.7.1.6) NEU

Abb. 1: Neuaufteilung der TRGI 2018, Abschnitt 5.7.1
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Ein wichtiger Grundsatz bei der Fort-
schreibung von nationalen Regelwer-
ken ist die Angleichung an europäische 
Normen. So besagt die europäische 
Funktionalnorm DIN EN 1775 „Gasver-
sorgung – Gasleitungsanlagen für Ge-
bäude – Maximal zulässiger Betriebs-
druck kleiner oder gleich 5 bar – funkti-
onale Empfehlungen“, dass für bis ma-
ximal drei Verbindungsstellen ein ver-
einfachtes Prüfverfahren zur Anwen-
dung kommen kann. Ein vergleichbares 
Verfahren wird bereits national im Be-
reich der Gasversorgung angewendet 
und basiert auf den Vorgaben des 
DVGW-Arbeitsblattes G 469 „Druck-
prüfverfahren Gastransport/-Gasver-
teilung“. Auf die Passage der DIN EN 
1775 allein zu verweisen, führte nach 
Ansicht der Experten jedoch nicht zu 
einer praktikablen Umsetzung oder An-
wendbarkeit und somit auch nicht zu 
einer Verbesserung der Situation vor 
Ort. Bei Einbau eines T-Stückes bei-
spielsweise wären demnach keine wei-
teren Verbindungen zulässig, um diese 
Vereinfachung anwenden zu können. 
Aus diesem Grunde wurde die Formu-
lierung „Bei geringem Umfang der Ar-
beiten, bis zu drei zugänglichen Form-
teilen in Leitungen von geringer Länge, 
reicht es aus, die Dichtheit der Verbin-
dungsstellen mittels Sichtprüfung unter 
Anwendung schaumbildender Mittel 
oder eines Gas-Spürgerätes unter Be-
triebsdruck nachzuweisen“ dem Fach-
gremium vorgestellt (Abb. 3). Nach in-
tensiver und praxisorientierter Diskus-
sion wurde in sinngemäßer Auslegung 
der Anforderungen aus der DIN EN 1775 
und dem DVGW-Arbeitsblatt G 469 die 
Formulierung „drei Formteile“ als pra-
xisgerecht und belastbar eingestuft. Da-
mit wurde die bewährte Vorgehenswei-
se aus dem DVGW-Arbeitsblatt G 469 in 
die TRGI 2018 aufgenommen und dem 
Vertragsinstallationsunternehmen 
(VIU) bei Arbeiten in der Gashausins-
tallation zugänglich gemacht.

Im Weiteren gilt es, die Begrifflichkeit 
„geringe Länge“ genauer zu betrach-
ten. Auf konkrete Längenangaben wur-
de im Regelwerk bewusst verzichtet, da 
diese den Interpretationsspielraum des 
Fachmannes nur unnötig einschrän-

ken und der Situation vor Ort ggfs. 
nicht entsprechen würde. Arbeiten von 
geringem Umfang, die an Leitungen 
innerhalb eines Raumes und in einem 
zugänglichen sowie überschaubaren 
Bereich durchgeführt werden, können 
hier exemplarisch angeführt werden.

„Neue Leitungen müssen dicht, in Be-
trieb befindliche Leitungen müssen 
gebrauchsfähig sein.“ – In dieser Aus-
sage steckt eine wesentliche Philoso-
phie der DVGW-TRGI. Nach Abschluss 
von Arbeiten an einer in Betrieb be-
findlichen Gasinstallation muss diese 
folglich zu 100 Prozent die Gebrauchs-
fähigkeitskriterien erfüllen. Selbstver-
ständlich liegt es in der Entscheidung 
und dem Urteil des Fachmannes vor 
Ort, ob durch seine (oben beispielhaft 
erwähnten) Eingriffe die vorhandene 
Gasinstallation undicht geworden sein 
könnte. Um dies gegenüber dem Auf-
traggeber eindeutig nachzuweisen, 
empfielt es sich, eine Leckmengenmes-
sung der Leitungsanlage vor dem Be-
ginn und nach der Beendigung der 
Arbeiten durchzuführen.

Inbetriebnahme der  
Leitungsanlage

Eine strukturelle Neuaufteilung des 
Abschnittes „Inbetriebnahme der Lei-
tungsanlage“ (Abb. 4) erfolgte unter 
Berücksichtigung der Vorgabe aus dem 

TRGI-Abschnitt 5.7.1. Eine der wich-
tigsten und verantwortungsvollsten 
Tätigkeit ist das Öffnen einer Absperr-
einrichtung und somit das Einlassen 
von Gas in Leitungsanlagen der Gas-
installation. Grundsätzlich lässt sich 
die Problematik des Gaseinlassens auf 
einen einfachen Nenner bringen: „Wer 
eine Absperreinrichtung öffnet, muss 

• allgemeiner Hinweis

• neuverlegte Leitungsanlage (5.7.2.1)

•  Wiederinbetriebnahme stillgelegte 

Leitungsanlage (5.7.2.2)

•  Wiederinbetriebnahme außer 

Betrieb gesetzter Leitungsanlage für 

Instandsetzung (5.7.2.3)

•  Wiederinbetriebnahme außer 

Betrieb gesetzter Leitungsanlage 

für den Austausch von Bauteilen 

(5.7.2.4) NEU

•  Wiederinbetriebnahme außer 

Betrieb gesetzter Leitungsanlage 

für Wiederverbindung mit Hausan-

schluss (5.7.2.5) NEU

•  Wiederinbetriebnahme nach Un-

terbrechung der Anschlussnutzung 

(Sperrung/Inkasso) (5.7.2.6) NEU

•  Wiederinbetriebnahme nach 

kurzzeitiger Betriebsunterbrechung 

(Vorkassezähler) (5.7.2.7) NEU

Abb. 4: Neuaufteilung der TRGI 2018, Abschnitt 5.7.2

Abb. 3: Die TRGI 2018 sieht vor, dass bei Arbeiten mit geringem Umfang die Dichtheit der Verbindungsstellen  
z. B. mit einem Gas-Spürgerät nachgewiesen werden kann.
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sen thematisiert und auch hier durch eine kon-
krete Beschreibung der erforderlichen Arbeits-
abläufe im Abschnitt 5.7.2.6 „Wiederinbetrieb-
nahme nach Unterbrechung der Anschlussnut-
zung (Sperrung/Inkasso)“ den Auslegungsspiel-
raum deutlich minimiert.

Je nach unternehmensspezifischer Vorgehens-
weise bei der Unterbrechung der Anschlussnut-
zung, ob durch Sperrung oder sogar durch Aus-
bau des Gaszählers, ergeben sich individuelle 
Vorgehensweisen bei der Wiederinbetriebnah-
me der betroffenen Gasinstallation. Nicht nur 
als redaktionelle Erweiterung ist die bereits 
rechtlich in § 14 der Niederdruckanschlussver-
ordnung (NDAV) verankerte Möglichkeit, dass 
auch bei Inkassosperrungen, ggfs. auf Verlan-
gen des Netzbetreibers, der von diesem zur Ver-
fügung gestellte Vordruck für die Beauftragung 
zur Inbetriebsetzung verwendet werden sollte, 
zu sehen. Die Gasfreigabe hat durch den Netz-

sich davon überzeugen, dass durch sein Han-
deln keine Gefahr entsteht.“ Die sicherheitsre-
levanten Grundlagen basieren nach wie vor auf 
Vorgaben der DGUV 100-500 (Abb. 5).

Im Rahmen der täglich gelebten Praxis wird das 
Thema „Wiederinbetriebnahme von Kunden-
anlagen nach Inkassosperrungen“ netzbetrei-
berintern aus verschiedenen Sichtweisen und 
Standpunkten heraus kontrovers diskutiert. Die 
Autoren der TRGI 2018 haben in den Sitzungen 
genau diese unterschiedlichen Vorgehenswei-

Leitfaden 
Mögliche Prüfpunkte Gasinstallation 

Stand 05.2012 

Allgemeines Ja Nein Anmerkung

Gasgeruch vorhanden     
Abgasgeruch/Austritt     
Nutzungsänderung von Räumen     
Örtliche Prüfung / Nachprüfung     
Gebäudeart/-klasse     
Wurde der Betreiber ordnungsgemäß "unterwiesen"?     
Wartungsvertrag für das Gasgerät vorhanden?     
Dokumentation Ja Nein Anmerkung

Installationsanmeldung i. O. 
Wurde die Dokumentation dem Betreiber übergeben? 
Ergänzende Einmesspläne erdverlegter Außenleitungen 
od. verdeckt verlegter Innenleitungen vorhanden 

   

Zähleraufkleber (Verhaltensweise Gasgeruch / 
Notrufnummer NB) vorhanden 

   

Überprüfung der Leitungsanlage Ja Nein Anmerkung

Dichtheitsprüfung mit 150 mbar durchgeführt     
Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchgeführt 
(Messverfahren/Gerät) 

    

Dichtheitsprüfung im Bereich der GZ-Stellung 
durchgeführt 

    

- Funktionsfähige Prüfgeräte für Dichtheitsprüfungen   
Werkstoffe i. O. 
Verbindungstechniken i. O. 

- Geeignetes Werkzeug vorhanden   
Ordnungsgemäße Verlegung inkl. Verbindungstechnik     
Mechanische Beschädigungen /  Belastung     
Befestigung der Leitung ordnungsgemäß     
Befestigung des Gaszählers ordnungsgemäß     
Mauerdurchführung ordnungsgemäß     
Thermische Beschädigungen     
Hohlraumverlegung i. O.     
Korrosionsschutz ausreichend     
Überprüfung der Absperreinrichtungen auf Funktion und 
Zustand i. O. 

    

Ordnungsgemäße Verwahrung     
Leitung dicht verschlossen     
Überprüfung der Dimensionierung und Einbauort des 
Gas-Strömungswächters 

    

Größe GS 1,6 ( ) 2,5 ( ), 4 ( ), 6 ( ), 10 ( ), 16 ( )     
Potenzialausgleich vorhanden 

Leitfaden
Mögliche Prüfpunkte Gasinstallation

Stand 05.2012

Überprüfung der Aufstellbedingungen und 
Verbrennungsluftversorgung 

Ja Nein Anmerkung

Aufstellraum zulässig
Nachträglich errichtete Wände
Nachträglicher Einbau fugendichter Fenster
Nachträglicher Einbau von Innentüren mit umlaufender
Dichtung
Nachträglicher Einbau von mechanischen
Lüftungseinrichtungen (z. B. Dunstabzugshaube, WC-
Entlüfter)
Nachträglicher Abluftwäschetrockner vorhanden?
Brandschutzabstände eingehalten
Schutzziel 1 eingehalten
Schutzziel 2 eingehalten
Angaben zum Gasgerät Ja Nein Anmerkung

allgemeiner Gerätezustand i. O.
Geräteleistung 
Gerätebelastung
Geräteart
Einsatz unter Betriebsbedingungen (Gasart) möglich
CE-Konformität (Kennzeichnung) vorhanden
Flammenbild in Ordnung
Abstand zu brennbaren Bauteilen i. O.
Berührungsschutz i. O.
Geräteanschluss Ja Nein Anmerkung

Geräteanschlussleitung in Ordnung
Dichtheit der Geräteanschlussleitung i. O.
Funktionsfähigkeit der Geräteabsperreinrichtung i. O.
Thermisch auslösende Absperreinrichtung vorhanden
Gasschlauchleitungen spannungs-, knick.- und 
verdrehfrei
Abgasanlage Ja Nein Anmerkung

Sichtkontrolle der Abgasanlage i. O.
Schornstein- / Abgasleitungsanschluss,
Verbindungsstück in Ordnung
Anlagenteile des Netzbetreibers Ja Nein Anmerkung

Hauptabsperreinrichtung zugänglich
Gasdruckregelgerät in Ordnung
Gaszähler in Ordnung
Inbetriebnahme der Gasinstallation nach TRGI und 
BGR 500 Kapitel 2.31

Ja Nein Anmerkung

Leitung sicher entlüftet
ordnungsgemäße Abgasabführung bei B11 Geräten
(Messung mit Taupunktspiegel o. ä.)

Nachkontrolle erforderlich

  

Abb. 6: Auszug aus der 
„Arbeitshilfe“

Abb. 5: Die aufgezeigten Kernpunkte finden im Fach breite Akzeptanz

• Überprüfen auf dichten Verschluss

• Überprüfen auf Verwahrung

• Entlüften der Leitungsanlage

•  Dichtheitsprüfung nicht erfasster Anschlüsse 

und Verbindungen
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ner Gasinstallation. Hier werden in 
übersichtlicher Darstellung die aufga-
benspezifischen Tätigkeiten aufgezeigt.

Auswirkungen auf die Praxis

Bei der Überarbeitung des Abschnittes 
„Inbetriebnahme der Leitungsanlage“ 
wurden die täglichen Aufgaben des In-
stallationshandwerkes betrachtet. Da-
durch wird die DVGW-TRGI 2018 noch 
anwender- und praxisfreundlicher. Im 
vorliegenden Fachbericht wurden nur 
einige wesentliche Änderungspunkte 
angesprochen. Umfangreiche Ausfüh-
rungen und Begründungen zu allen 
Änderungen sind im Kommentar zur 
TRGI 2018 nachzulesen. W

betreiber und der Inbetriebnahmevor-
gang der Gashausinstallation immer 
durch einen Fachmann zu erfolgen. 
Letztgenannter kann z. B. Mitarbeiter 
des örtlichen Netzbetreibers oder eines 
Vertragsinstallationsunternehmens 
sein.

Aufgrund der besonderen Situationen 
bei einer Inkassosperrung – die Lei-
tungsanlage kann z. B. über einen län-
geren Zeitraum außer Betrieb gewesen 
sein – ist vor einer Wiederinbetriebnah-
me der Kundenanlage als Mindestmaß-
nahme eine Gebrauchsfähigkeitsprü-
fung durchzuführen. Als Beurteilungs-
punkte sind die Gebrauchsfähigkeits-
kriterien zu berücksichtigen. Die 

Anwendung der Arbeitshilfe zum 
DVGW-Arbeitsblatt G 1020 und das neu 
in die TRGI 2018 aufgenommene For-
mular zur Gebrauchsfähigkeitsprüfung 
der Leitungsanlage können dabei als 
nützliche Hilfestellung dienen (Abb. 6). 

Eine Überprüfung der sicheren Abgas-
abführung bei Gasgeräten der Art B11,  
z. B. durch den Einsatz einer flüssig-
keitsgekühlten Taupunktplatte an der 
Strömungssicherung, wurde bereits in 
der Vergangenheit im Gasfach als erfor-
derlich Maßnahme angesehen, auch 
wenn sie nicht explizit in der TRGI ge-
fordert wurde. Durch die TRGI 2018 
wurde dieser Arbeitsschritt nun fest vor-
geben. 

Ein weiteres Augenmerk sollte auch auf 
die eventuell vorhandene Küchenlüf-
tung (ins Freie) gelegt werden. Die 
Funktion der erforderlichen Sicher-
heitsverriegelung bei geschlossenem 
Küchenfenster ist durch den Inbetrieb-
nehmenden zu überprüfen.

Abschließend betrachtet, rundet erst 
die Gesamtheit aller im Kontext be-
schriebenen Maßnahmen die Wieder-
inbetriebnahme der Gasinstallation ab 
und ermöglicht den sicheren Betrieb.

Im Anhang zur TRGI 2018 findet sich 
die in Abbildung 7 dargestellte tabella-
rische Übersicht der durchzuführenden 
Arbeitsschritte zur Inbetriebnahme ei-

Auszug aus der  
Arbeitshilfe

Nach Überprüfung der Gasinstalla-
tion erfolgt deren Inbetriebnahme. 
Diese kann im Wesentlichen in die 
Arbeitsschritte „Inbetriebnahme der 
Leitungsanlage unter Berücksich-
tigung der Vorgaben der Berufsge-
nossenschaft“ und „Inbetriebnahme 
der Gasgeräte unter Berücksichti-
gung der TRGI“ unterteilt werden. 
Bei der Geräte-Inbetriebnahme sind 
ebenfalls sicherheitstechnische As-
pekte zu berücksichtigen.

INFORMATIONEN

Arbeitsschritt
neuverlegte 

Leitungsanlage

stillgelegte 
Leitungs-

anlage
Wiederverbindung Hausanschluss

Unterbrechung 
der Anschluss-

nutzung

kurzeitige Betriebs-
unterbrechung

TRGI-Abschnitt 5.7.1.1 5.7.1.2 5.7.1.6
5.6.4.1 Belastungsprüfung x - - -

5.6.4.2 Dichtheitsprüfung x x - - -

5.6.4.3 Gebrauchsfähigkeitsprüfung - - an Leitungsabschnitten, die undicht 
geworden sein könnten

x -

5.6.6 Sichtprüfung von Anschlüssen und Verbindungen1 - - im Arbeitsbereich - GZ-Verschraubung

TRGI-Abschnitt 5.7.2.1 5.7.2.2 5.7.2.5 5.7.2.6 5.7.2.7
5.7.2.1.1 dichter Verschluss x x x x x

Dichtheitsprüfung

Leckmengenmessung

Gasmangelsicherung

Zählerstillstandskontrolle

Druckmessung

5.7.2.1.2 Verwahrung x x - x -

5.7.2.1.3 Entlüftung x x x x Gaszähler

5.7.2.1.4 Dichtheitsprüfung nicht erfasster Verbindungsstellen1 x x - x -

Bemerkung 1  Sichtprüfung auf Dichtheit mit schaumbildenden Mitteln/Gasspürgerät
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Holger Schröder ist Geschäftsbereichs-

leiter Zählerservice bei der rhein ruhr 

partner Gesellschaft für Messdienstleis-

tungen mbH, DVGW-TRGI-Sachverstän-

diger und Obmann des DVGW-Techni-

schen Komitees „Gasinstallation“.

Kontakt:

Holger Schröder

Netze Duisburg GmbH

Bungertstr. 27

47053 Duisburg

Tel.: 0203 6043-197

E-Mail: SchroederH@dvv.de

Internet: www.dvv.de

Der Autor

Abb. 7: Darstellung der aufgabenspezifischen Tätigkeiten
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